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I. Nachtragshaushaltssatzung 
der Stadt Herzberg am Harz für das Haushaltsjahr 2016 

 
 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
hat der Rat der Stadt Herzberg am Harz in seiner Sitzung am 14.12.2016 folgende I. 
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird nicht geändert. 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert. 
 
 

§ 3 
 
Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, wird 
gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 13.395.600,00 € um 1.400.000,00 € auf  
14.795.600,00 € neu festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
 
Herzberg am Harz, den 15.12.2016 
 
 
 
 
 
 
Lutz Peters 
Bürgermeister 
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Die vorstehende I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die gem. § 115 Abs. 1 S. 2 NKomVG i. V. m. § 120 Abs. 2, § 119 Abs. 4 und § 122 Abs.  
2 NKomVG erforderlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis Göttingen - Az.  
20.1 – am 16.01.2017 erteilt worden. 
 
Die I. Nachtragshaushaltssatzung liegt gem. § 114 Abs. 2 Satz 3 i. V. m. § 115 Abs. 1  
Satz 2 NKomVG 
 

vom 23.01. bis 31.01.2017 
 
zur Einsichtnahme im Bürgerbüro der Stadt Herzberg am Harz, Marktplatz 30, 37412 
Herzberg am Harz, öffentlich aus. 
 
 
Herzberg am Harz, den 18.01.2017 
 
 
 
 
Lutz Peters 
Bürgermeister 
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Zweckverband Erholungsgebiet Wendebachstausee Göttingen, 11.01.2017 

 

 

 

 

 

Jahresrechnung 2015 

Des Zweckverbandes Erholungsgebiet Wendebachstausee 

 

 

Die Jahresrechnung 2015 ist von der Verbandsversammlung am 19.12.2016 entgegen 

genommen und genehmigt worden. 

 

Dem Verbandgeschäftsführer wurde Entlastung erteilt. 

 

Die Jahresrechnung 2015 mit dem Rechenschaftsbericht für den Zweckverband Erholungs-

gebiet Wendebachstausee einschließlich des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes 

ergänzt um die Stellungnahme des Verbandsgeschäftsführers liegt während der Servicezeit 

(8:30 bis 15:30 Uhr) in der Zeit vom 06. – 10.02.2017 im Zimmer 507 beim Landkreis Göttin-

gen – Fachbereich Umwelt -, Reinhäuser Landstraße 4, 37083 Göttingen, öffentlich aus. 

 

 

 

Gez.  Dirk Piper 

Verbandsgeschäftsführer 
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Zweckverband Naturschutz- und 
Erholungsgebiet Seeburger See 
         Der Vorsitzende der 
       Verbandsversammlung 

Seeburg, 13.01.2017 

 
 

Bekanntmachung 
gem. § 14 Abs. 3 NKomZG 

 

 

Am      
                                       Montag, 23. Januar 2017, 16.30 Uhr 
 
                 findet im Restaurant „Wellenreiter“ in 37136 Seeburg, Wollbrandshäuser Str. 6 
                                                         die konstituierende Sitzung der 
 
                                                     Verbandsversammlung des 
                     Zweckverbandes Naturschutz- und Erholungsgebiet Seeburger See 
 
statt.   
 
Für die öffentliche Sitzung ist folgende Tagesordnung vorgesehen: 
 

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit  

2. Feststellung der Tagesordnung  

3. Pflichtbelehrung und Verpflichtung der anwesenden Mitglieder der 
Verbandsversammlung 
 

 

4. Genehmigung bzw. Kenntnisnahme der Niederschrift über die 6. Sitzung    
der Verbandsversammlung vom 25.10.2016 

 

5. Wahl der/des Vorsitzende/n der Verbandsversammlung 
 

 

6. 
 
  

Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden der Verbandsversammlung  

7.  Wahl der Verbandsgeschäftsführerin / des Verbandsgeschäftsführers 
 

 

8. Wahl der stellvertretenden Verbandsgeschäftsführerin / des stellvertretenden 
Verbandsgeschäftsführers 
 

 

9. Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung  

10. Kauf von 4 weiteren Tretbooten  

11. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 
einschließlich Wirtschaftsplan 
 

 

12. Mitteilungen und Anfragen 

 

 

Im Anschluss findet eine vertrauliche Sitzung statt. 
 
gez, Günter Goldmann 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 
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Aufgrund der §§ 10 und 55 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i. 
V. m. § 18 Abs. 1 Niedersächsisches Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) wurde 
am 15.12.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 

Entschädigungssatzung 
für die Verbandsversammlung und den Verbandsausschuss des ZVSN 

 
Beschluss der Verbandsversammlung vom 15.12.2016 

 
§1 
 

Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld und Fahrtkosten 
 
(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung und des Verbandsausschusses erhalten 

eine Entschädigung. 
 

(2) Für die Teilnahme an den Sitzungen erhalten die jeweiligen Mitglieder ein 
Sitzungsgeld in Höhe von 30 €. 
 

(3) Notwendige Fahrtkosten vom Wohnort zum Sitzungsort werden mit 0,30 € pro 
gefahrenen Kilometer vergütet. 
 

(4) Sind infolge der Teilnahme an den Sitzungen für die notwendige und 
nachgewiesene Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 
Kosten entstanden, wird auf Antrag eine zusätzliche Aufwandsentschädigung bis 
zu einem Höchstbetrag von 8 € je Stunde, maximal 40 € je Tag gewährt. 

 
 

§ 2 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 
Die steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Entschädigungen 
nach dieser Satzung ist Angelegenheit der Empfängerinnen und Empfänger. 
 
 

 
§ 3 

 
Inkrafttreten 

 
Diese Entschädigungssatzung tritt am 02.01.2017 in Kraft. 
 
 
Göttingen, den 02.01.2017 
 
 
 
 
                      gez. Wemheuer                                              gez. Frömming 
 Vorsitzende der Verbandsversammlung  Verbandsgeschäftsführer 
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